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Schullaufbahnentscheide 
Prüfungsfreier Übertritt in den gymnasialen Unterricht im 9. Schuljahr 
 
Grundlagen: Direktionsverordnung vom 3.7.1997 über den Gymnasialen Unterricht im 

9. Schuljahr und den Unterricht an Maturitätsschulen (MaSDV), Art. 2 bis 8 
 
Ablauf und Termine 
 

• Im Herbst (in der Regel Mitte Oktober) findet ein Orientierungselternabend zur Thematik 
„Mittelschulen“ statt. 

• Die Eltern melden ihr Kind mit dem Formular „Anmeldung zum Gymnasialen Unterricht “ bis 
zum 15. November bei der Klassenlehrkraft an. 

• Am Ende des 1. Semesters der 8. Klasse beurteilen die Fachlehrkräfte die Sachkompetenz 
sowie das Arbeits- und Lernverhalten der Schülerin bzw. des Schülers in den Fächern 
Deutsch, Französisch, Mathematik und NMM.  

• Die Schulleitung entscheidet bis Ende Januar aufgrund des Antrags der Lehrerkonferenz 
über die Zulassung zum Besuch des gymnasialen Unterrichts. 

• Falls die Schülerin oder der Schüler nicht prüfungsfrei zum gymnasialen Unterricht 
zugelassen wird, können die Eltern ihr Kind zur Prüfung anmelden. 

• Der gymnasiale Unterricht im 9. Schuljahr findet für die Schülerinnen und Schüler aus  
Büren a.A. in der Regel an einer der Maturitätsschulen in Biel statt. 

 
Qualifikation zum gymnasialen Unterricht 
 

Am Ende des 1. Semesters der 8. Klasse werden Sachkompetenz sowie Arbeits- und 
Lernverhalten der Schülerin bzw. des Schülers in den Fächern Deutsch, Französisch, 
Mathematik und Natur–Mensch–Mitweilt (NMM) beurteilt. 
Für den prüfungsfreien Übertritt in den Gymnasialen Unterricht im 9. Schuljahr muss in sechs 
von acht Teilbereichen ein „empfohlen“ stehen: 
 
 

  Sachkompetenz Arbeits- und Lernverhalten 
  empfohlen nicht empfohlen empfohlen  nicht empfohlen 
 

Deutsch      
Französisch      
Mathematik      
NMM      
 

 
 
Bedingungen Sachkompetenz 
 

In den einzelnen Fächern Deutsch, Französisch, Mathematik und NMM muss die Schülerin 
bzw. der Schüler gute bis sehr gute Leistungen aufweisen (mindestens Note 5,0). 
 
Bedingungen Arbeits- und Lernverhalten 
 

Eine Empfehlung im betr. Fach erfolgt, wenn in vier von sechs Teilbereichen „empfohlen“ 
steht: 
 
 

   empfohlen  nicht empfohlen 
 

Lernmotivation und Einsatz   
Konzentration, Aufmerksamkeit, Ausdauer    
Auffassen und Verstehen    
Anwenden und Übertragen    
Lernstil, Problemlösen     
Aufgabenbearbeitung     
 

 


